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Text 

Entgelterhebende Stelle 

§ 62b. (1) Entgelterhebende Stelle ist 

 1. das Eisenbahninfrastrukturunternehmen oder 

 2. die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH oder ein anderes geeignetes 
Unternehmen bzw. eine andere geeignete Stelle, wenn ihnen die Funktion einer 
entgelterhebenden Stelle mit schriftlichem Vertrag übertragen worden ist. 

(2) Entstehen keine Interessenkonflikte und ist die Vertraulichkeit des Geschäftsgeheimnisses 
gewahrt, kann ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen die mit der Funktion einer entgelterhebenden 
Stelle verbundenen Aufgaben ganz oder teilweise aber auch an die Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH oder an ein anderes geeignetes Unternehmen bzw. an eine andere 
geeignete Stelle mit schriftlichem Vertrag übertragen. In dem Vertrag, mit dem die mit der Funktion einer 
entgelterhebende Stelle verbundenen Aufgaben ganz oder teilweise übertragen werden, ist eine 
ausreichende Aufsichtsbefugnis des Eisenbahninfrastrukturunternehmens vorzusehen. Das 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen haftet für Schäden, die sein Vertragspartner bei Wahrnehmung der 
ihm übertragenen Aufgaben verschuldet hat. 

(3) Die Wahrnehmung der mit der Funktion einer entgelterhebenden Stelle verbundenen Aufgaben 
durch ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das die im § 54a Abs. 5 angeführten Bestimmungen nicht 
anwendet, ist jedoch unzulässig. Ein solches Eisenbahninfrastrukturunternehmen hat sämtliche mit der 
Funktion einer entgelterhebenden Stelle verbundenen Aufgaben an die Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH oder an ein anderes geeignetes Unternehmen bzw. an eine andere 
geeignete Stelle mit schriftlichem Vertrag zu übertragen, das bzw. die sodann diese Aufgaben als 
entgelterhebende Stelle an Stelle des Eisenbahninfrastrukturunternehmens eigenverantwortlich 
wahrzunehmen hat; der Vertrag darf keine Regelung enthalten, die eine gesetzeskonforme Ausübung der 
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mit der Funktion einer entgelterhebenden Stelle verbundenen Aufgaben beeinträchtigen oder unmöglich 
machen würde. 

(4) Die unter Abs. 2 und 3 angeführten anderen geeigneten Unternehmen bzw. anderen geeigneten 
Stellen dürfen keine Eisenbahnverkehrsunternehmen sein, keine Eisenbahnverkehrsunternehmen 
kontrollieren, von keinen Eisenbahnverkehrsunternehmen kontrolliert werden und müssen den 
Anforderungen der §§ 55c bis 55f genügen. 

(5) Innerhalb eines vertikal integrierten Unternehmens dürfen die mit der Funktion einer 
entgelterhebenden Stelle verbundene Aufgaben an keine andere Einheit des vertikal integrierten 
Unternehmens übertragen werden; dies gilt nicht für den Fall, dass eine solche Einheit ausschließlich die 
mit der Funktion einer entgelterhebenden Stelle übertragenen Aufgaben wahrnimmt. 

(6) Eisenbahninfrastrukturunternehmen haben der Schienen-Control Kommission das Unternehmen 
bzw. die andere geeignete Stelle bekannt zu geben, an das bzw. an die sie die mit der Funktion einer 
entgelterhebenden Stelle verbundenen Aufgaben ganz oder teilweise vertraglich übertragen haben. 
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